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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Seit 1957 macht sich der Bundesrat am Tag nach der letzten ordentlichen Sitzung vor
den Sommerferien auf zu einem zweitägigen Wanderausflug. Die Bundesratsreise 2017
hatte also sozusagen 60-jähriges Jubiläum. Zwar hatte die Exekutive auch schon vor
1957 gemeinsame Reisen unternommen, allerdings waren das eher Inspektionen von
wichtigen Bauwerken als eigentliche „Schulreisli”, wie die Ausflüge auch etwas
despektierlich genannt werden. Seit 1961 führt der Ausflug jeweils in den Heimatkanton
der amtierenden Bundespräsidentin oder des amtierenden Bundespräsidenten, der
oder die jeweils von den sechs Kolleginnen und Kollegen, dem Kanzler bzw. der
Kanzlerin sowie den beiden Vizekanzlern bzw. Vizekanzlerinnen begleitet wird.
Entsprechend führte die Reise 2017 zunächst in den Kanton Aargau, einen der beiden
Heimatkantone von Bundespräsidentin Leuthard. Am ersten Tag setzten sich die
Exekutivmitglieder im Rahmen von Besuchen an der Fachhochschule Nordwestschweiz
und dem Hightech-Zentrum in Brugg mit Fragen zur Bildung auseinander. Nach dem
Besuch einer Hutfabrik traf sich das Kollegium in Lenzburg mit der Bevölkerung zu
einem Apéro. Nach einer kurzen Übernachtung am Hallwilersee führte die Reise die
Gruppe in den Kanton Obwalden – Sarnen ist neben Merenschwand (AG) der zweite
Heimatort von Bundespräsidentin Leuthard. Erste Station war Emmenbrücke (LU), wo
der Bundesrat die nationale Verkehrsmanagementzentrale besuchte. Mit einem
Katamaran ging die Reise von Luzern nach Alpnach (OW) weiter. Den Abschluss bildete
eine Wanderung nach Sarnen, wo noch einmal ein Treffen mit der Bevölkerung
anstand. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.07.2017
MARC BÜHLMANN

Bundesrätinnen und Bundesräte müssen mobil sein. Seien es die Flugreisen oder eben
die Dienstwagen der Regierung, die Medien scheinen sich für die Art der Fortbewegung
der Magistratspersonen zu interessieren. Dies dürfte freilich auch damit zu tun haben,
dass die Bundeskanzlei entsprechende Angaben, die ja durchaus auch politische
Haltungen repräsentieren können und einen Blick auf das Funktionieren der politischen
Schweiz erlauben, zur Verfügung stellt. Ein Regierungsmitglied hat Anrecht auf einen
Repräsentationswagen und einen persönlichen Dienstwagen. Während sich alle ausser
Doris Leuthard in einem Mercedes als Repräsentationsauto chauffieren liessen – die
Verkehrsministerin setzte auf einen Tesla –, unterschieden sich die persönlichen
Dienstwagen stärker. Ueli Maurer setzte auch beim Dienstwagen auf einen Mercedes,
Doris Leuthard war mit einem BMW Cabrio unterwegs, Alain Berset mit einem VW
Sharan und Simonetta Sommaruga, die lange Zeit auf einen Dienstwagen verzichtet und
das Sharing-Angebot Mobility genutzt hatte, hatte sich einen Mini Cooper angeschafft.
Ignazio Cassis und Johann Schneider-Ammann waren mit ihren privat bezahlten
Fahrzeugen unterwegs, konnten aber für Dienstreisen dem Bund 80 Rappen pro
Kilometer berechnen. Als «speziell» bezeichnete die Sonntagszeitung den Fall von Guy
Parmelin: Er habe dem Bund seinen eigenen Mazda für CHF 20'000 verkauft und fahre
diesen nun als Dienstwagen. Der Grund für die Finanzierung der Mobilität durch den
Bund ist die Sicherheit. Wartung und Unterhalt würden vom Bund wahrgenommen, weil
Bundesräte rund um die Uhr Bundesräte seien – so Ursula Eggenberger von der
Bundeskanzlei. Die Dienstautos dürfen auch privat und von den Ehepartnern benutzt
werden. In diesem Fall werden den Magistratinnen und Magistraten 0.8 Prozent des
Neupreises pro Monat verrechnet. Frühestens nach vier Jahren kann ein neuer
Dienstwagen beschafft werden. 2

ANDERES
DATUM: 06.07.2018
MARC BÜHLMANN
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Bundesverwaltung - Organisation

Der Covid-19-Lockdown habe dezentrales Arbeiten im Home-Office oder in Co-
Working-Räumen nicht nur nötig, sondern auch beliebt gemacht, begründete die FK-
NR ihre in eine Motion gepackte Forderung für mehr nachhaltiges Arbeiten beim Bund.
Die Erfahrungen sowohl für Arbeitnehmende als auch für Arbeitgebende – so hätten
Umfragen gezeigt – seien positiv. Zwar sei das Arbeiten im Team wichtig für eine
gesunde Unternehmenskultur, Home-Office habe aber zahlreiche Vorteile: Reduzierte
Pendlerströme entlasteten die Verkehrsinfrastruktur und trügen zu einem besseren
Klimaschutz und dem Erhalt von Biodiversität bei, zudem könnten strukturschwache
Regionen von der Verlagerung von Arbeitsplätzen oder dem Arbeiten im Home-Office
profitieren. Bei der Planung von Arbeitsplätzen in der Bundesverwaltung soll der
Bundesrat zukünftig – so die Forderung der Motion – die positiven wirtschaftlichen,
sozialen und ökologischen Effekte von Home-Office miteinbeziehen.
Der Bundesrat beantragte Ende Januar 2021 die Annahme der Motion. Er beabsichtige
in der Bundesverwaltung flexible Arbeitsformen zu fördern, wie er dies auch in einem
Zielbild zur Ausgestaltung der flexiblen Arbeitsformen in der Bundesverwaltung
dargelegt habe. Die «Covid-19-Erfahrungen nutzen» – so die Bezeichnung der Motion –
wollen auch eine Reihe weiterer noch hängiger Vorstösse: das Postulat von Hansjörg
Knecht (svp, AG; Po. 20.4369), das die Möglichkeit einer Dezentralisierung von
Arbeitsplätzen dank Digitalisierung untersucht haben will; die Motion von Martin
Candinas (Mitte, GR; Mo. 20.4727), die mehr dezentrale Arbeitsplätze der
Bundesverwaltung in peripheren Kantonen fordert; oder die vom Nationalrat bereits
gutgeheissene Motion der FK-NR (Mo. 20.4260), mit der eine zukunftsfähige Daten-
Infrastruktur in der Bundesverwaltung gefordert wird. 3

MOTION
DATUM: 27.01.2021
MARC BÜHLMANN

Ganz am Schluss der laut Präsident Andreas Aebi (svp, BE) vermutlich längsten Debatte
in der Geschichte des Nationalrats – verhandelt worden waren das Covid-19-Gesetz
und der Nachtrag zum Voranschlag 2021 – um 0 Uhr 40 nahmen die Volksvertreterinnen
und -vertreter ohne Diskussion die Motion der FK-NR an, mit der nachhaltiges Arbeiten
beim Bund gefordert werden sollte. Der Bundesrat hatte die Annahme der Motion
beantragt, die er in die Erarbeitung von Massnahmen für flexibles Arbeiten in der
Bundesverwaltung integrieren wollte. Die Motion möchte insbesondere die positiven
Erfahrungen von Home-Office während des Covid-19-Lockdowns fruchtbar machen. 4

MOTION
DATUM: 08.03.2021
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession nahm auch der Ständerat die Motion der FK-NR für nachhaltiges
Arbeiten beim Bund stillschweigend an. Das sogenannte «dezentralisierte Arbeiten»
solle gefördert werden, zudem solle der Bundesrat diese Förderungsmassnahmen in
einem Umsetzungsplan mit messbaren Zielgrössen darlegen. Dabei sollen auch die
Erfahrungen von Homeoffice während der Corona-Pandemie sowie Überlegungen zu
positiven wirtschaftlichen und ökologischen Folgen einfliessen. In ihrem Bericht, mit
dem sie ihre einstimmige Unterstützung zur Motion begründete, hob die FK-SR auch
den Umstand hervor, dass Co-Working und Homeoffice die Attraktivität des Bundes als
Arbeitgeber stärken könnten. 
Nachdem Peter Hegglin (mitte, ZG) im Rat die Kommissionsposition dargelegt hatte,
ergriff Ueli Maurer das Wort und bekräftigte die Unterstützung des Bundesrats für
dieses Anliegen. Allerdings habe sich in der Zwischenzeit die «erste Euphorie für das
Homeoffice ein bisschen verflüchtigt», es gebe durchaus auch Nachteile. Wichtig sei
eine Gesamtbetrachtung und das Gespräch mit den Mitarbeitenden. 5

MOTION
DATUM: 09.06.2021
MARC BÜHLMANN

1) Medienmitteilung BR vom 6.7.2017; Medienmitteilung BR vom 7.7.2017; NZZ, 5.7.17; AZ, BaZ, Blick, 7.7.17
2) AZ, SGT, 7.7.18; AZ, Blick, 9.7.18
3) Mo. 20.4338
4) AB NR, 2021, S. 301
5) AB SR, 2021 S. 558 ff.; Bericht FK-SR vom 22.3.21
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